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	5.7
	Verweigerung einer Unterstützung


Verfügung

	1.
	Einleitung


Herr Muster hat sich am 4. Februar 2002 beim Sozialdienst der Gemeinde X gemeldet und hat seine finanzielle Situation dargelegt. Er hat vorgebracht, keine Arbeit zu finden und deshalb über kein Einkommen zu verfügen. Er habe kein Anspruch auf ALV-Taggelder. Aus diesen Gründen beantragt er Sozialhilfeunterstützung zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes, Wohnungsmiete, Krankenkasse und weitere Aufwendungen.

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Herr Muster keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, und somit über kein Einkommen verfügt. Abklärungen des Sozialdienstes haben ergeben, dass kein Anspruch auf ALV-Taggelder besteht. Aus den beigebrachten Belegen ist ersichtlich, dass Herr Muster über ein Vermögen von Fr. 15'000.-- verfügt. Auf der Ausgabenseite belegt Herr Muster monatliche Aufwendungen von Fr. 800.-- für Wohnungsmiete, Fr. 250.-- für Krankenkasse. 

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Gemäss § 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2001 über die Sozial-, Jugend- und Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG, SGS 850) haben notleidende Personen Anspruch auf materielle Unterstützung. Sozialhilfeunterstützungen sind subsidiär zu zumutbarer Selbsthilfe, zu Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie zu gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter (§ 5 Abs. 1 SHG). Für die Bemessung der Unterstützung sind Einkünfte einzubeziehen, bewegliches Vermögen zu veräussern und unbewegliches Vermögen zu belehnen oder zu veräussern (§ 7 Abs. 1 SHG).

Es entspricht dem Subsidiaritätsprinzip gemäss § 5 Abs. 1 SHG, dass bestehendes Vermögen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes verwendet werden muss. Herr Muster hat ein Vermögen von Fr. 15'000.-- und hat dieses für seinen Lebensunterhalt aufzuwenden. Erst wenn er die Vermögensfreibetragsgrenze von Fr. 2'200.-- unterschritten hat (§ 16 Abs. 2 SHV), kann sich die Frage der Unterstützung stellen.

Aufgrund des festgestellten Vermögens ist Herr Muster nicht notleidend im Sinne von § 4 Abs. 1 SHG und hat daher keinen Anspruch auf Unterstützungsleistungen. Das Gesuch ist abzuweisen.

(Fortsetzung von Seite 1)

	4.
	Entscheid

	://:
	Das Gesuch um Unterstützung wird abgewiesen.


	5.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	6.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	20. Februar 2002
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